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DEZEMBER 2023

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

langsam neigt sich das Jahr 2023 dem Ende 
zu. Lassen Sie uns zurück auf die Höhepunkte 
des Jahres blicken und die erreichten Meilen- 
steine der letzten zwölf Monate feiern. Zweifel- 
los war 2023 ein Jahr voller Herausforderun-
gen, Veränderungen und intensiver Momente. 
Und dabei auch ein äusserst erfolgreiches Jahr 

für das Team der ARTUS Unicon AG. Dies ver-
danken wir vor allem IHNEN.

Von Herzen wünschen wir Ihnen und Ihren 
Liebsten frohe und besinnliche Weihnachten. 
Möge die Zeit mit Ihren Familien und Freunden 
mit Liebe und Freude gefüllt sein.

Wir haben uns als Team und Gemeinschaft 

weiterentwickelt und gegenseitig unterstützt. 
Getreu unserem Motto GEMEINSAM EINFACH 
MACHEN. Wir sind stolz auf all das, was wir in 
diesem Jahr erreicht haben.

In diesem Jahr haben wir auch erlebt, wie 
schnelllebig unsere Welt ist. Globale Ereignisse 
und neue Regulatorien stellen uns vor neue 
Herausforderungen, stärken aber auch 
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unsere Entschlossenheit, positive Verände-
rungen herbeizuführen. Wir haben gelernt, 
uns anzupassen und neue Wege zu finden, 
um unsere Ziele zu erreichen. In diesen 
turbulenten Zeiten haben wir als Gemein-
schaft bewiesen, dass wir zusammen stark 
sind.

Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Das 
kommende Jahr verspricht neue Chancen 
und aufregende Möglichkeiten, und wir 
können es kaum erwarten, diese mit Ihnen 
zu teilen. Vielen Dank für Ihre Partnerschaft 
und Ihr Vertrauen. 

Auch in diesem Jahr haben wir uns dazu 
entschieden, zwei uns nahestehende 
Institutionen zu unterstützen und dafür auf 
Weihnachtsgeschenke zu verzichten. Lesen 
Sie mehr dazu auf Seite 11.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen er-
holsame Feiertage und einen guten Start 
ins neue Jahr. Möge 2024 ein Jahr des 
Wachstums, der Freude und des Erfolgs 
für uns alle sein.

Alles Gute wünschen Ihnen 
Jens Frank | Ralph Nyffeler | 
Thomas Schneider | Dieter Schäublin | 
Tobias Jöhr | Hendricus van Teeffelen

1. SÄULE AHV/IV
Per 01.01.2024 werden die Minimalrente von monatlich CHF 1‘225 und die Maximalrente von mo-
natlich CHF 2‘450 nicht angepasst. Die Grenzbeträge in der beruflichen Vorsorge (2. Säule) sowie in 
der gebundenen Vorsorge (Säule 3a) bleiben daher unverändert. 

2. SÄULE BVG
Die Verzinsung der Altersguthaben im obligatorischen Bereich wird vom Bundesrat bestimmt. Die 
Entscheidung wird unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage und der allgemeinen Zinssitu-
ation getroffen. Aufgrund des Zinsniveaus wurde entschieden, den BVG-Mindestzins von 1.0 % auf 
1.25 % zu erhöhen.

  / FRANCO MURONI  /  
Leiter BVG

  / AHV/BVG – PENSIONSKASSE /  

SOZIALVERSICHERUNG / 
KENNZAHLEN 2024 

KENNZAHLEN 2024 AHV / BVG / UVG
Beträge in CHF
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  / FRANCO MURONI  /  
Leiter BVG

  / TAMARA DILLMANN /  
Mitglied des Kaders

  / RÜCKBLICK  /  

ARTUS UNICON KUNDENEVENT

Resilienz ist auch aus dem beruflichen Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Die Anpassungs-
fähigkeit und die Widerstandsfähigkeit, die mit 
Resilienz einher gehen, sind unglaublich wichtig 
für ein gesundes Leben. Aus diesem Grund 
haben wir uns dazu entschieden, dass unser 
Kundenevent sich diesem Thema widmen soll. 
Am 2. November war es dann so weit und wir 
konnten mit grosser Freude unser diesjähriges 
Kundenevent durchführen. Es war ein Abend 
voller spannender Einblicke, interessanter 
Gespräche und wertvoller Begegnungen. Ein 
Abend, der nicht nur uns, sondern sicher auch 
unseren geschätzten Kunden und Referenten in 
Erinnerung bleiben wird. 

Die Veranstaltung begann mit einem Apéro mit 
kulinarischen Köstlichkeiten und erlesenen Ge-
tränken. Der perfekte Auftakt für einen Abend 
in angenehmer und lockerer Atmosphäre.

Die Höhepunkte des Abends waren die in-
spirierenden Vorträge unserer Referentinnen 
und Referenten zum Thema Resilienz. Ihre 
Einblicke und Erfahrungen haben nicht nur zum 
Nachdenken angeregt, sondern auch wertvolle 
Impulse für zukünftige Entwicklungen geliefert. 
Während der Vortrag zur „Beruflichen Vorsorge“ 
ganz im Zeichen der aktuellen BVG-Reform 
stand, war beim Thema „Mitarbeiterresilienz“ 
das betriebliche Gesundheitsmanagement im 
Vordergrund. Darüber hinaus widmeten sich 
die Vortragenden dem Themenfeld „Cyber-
Resilienz“ und der „Operativen Resilienz im 
Risikomanagement“. Alles spannende und 
interessante Themen, die uns alle gleicher-
massen betreffen. Der offene Austausch beim 
anschliessenden Flying Dinner ermöglichte den 
Teilnehmenden, tiefer in die Themen einzustei-
gen und gezielt Fragen zu platzieren.

Ein weiteres Highlight unseres Kundenevents 
war die Möglichkeit, sich in entspannter 
Atmosphäre mit anderen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern auszutauschen. Neue Kontakte 
wurden geknüpft, bestehende Beziehungen 

vertieft, und das Networking trug dazu bei, die 
vielfältigen Branchenperspektiven zu vereinen.
Ein herzliches Dankeschön allen Teilnehmen-
den, die mit ihrer Anwesenheit zu diesem 
erfolgreichen Event beigetragen haben. Ein 
besonderer Dank gilt auch unseren Mit-
arbeitenden, die mit ihrem Einsatz für einen 
reibungslosen Ablauf sorgten.

Der persönliche Austausch ist für uns 
besonders wichtig. Daher sind wir voller 

Vorfreude auf unsere kommenden Events und 
die Möglichkeit, unsere Kunden und Partner 

erneut zu treffen, um gemeinsam Erfahrungen 
zu teilen und voneinander zu lernen. 
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Die Renten der beruflichen Vorsorge (BVG) ste-
hen seit geraumer Zeit unter Druck. Gründe da-
für sind die steigende Lebenserwartung und die 
anhaltend schwierige Lage an den Kapitalmärk-
ten. Weder Inflation noch steigende Zinsen 
lösen das Problem. Eine Reform der beruflichen 
Vorsorge ist deshalb dringend notwendig.

Kernelement der nun beschlossenen Reform 
ist die Senkung des überhöhten BVG-Umwand-
lungssatzes von 6,8 Prozent auf 6,0 Prozent, 
womit die unerwünschte Umverteilung von den 
Erwerbstätigen zu den Rentenbeziehenden 
reduziert wird. Mit der gleichzeitigen Stärkung 
des Sparprozesses (Anpassung der Altersgut-
schriften und des Koordinationsabzugs) und 
den Rentenzuschlägen für die Übergangs-
generation wird das Leistungsniveau weitge-
hend gehalten und die Vorsorgesituation der 
Erwerbstätigen mit tiefen Löhnen – oft jüngere 
oder teilzeiterwerbstätige Frauen und Männer 
– verbessert. Damit stabilisiert und moderni-
siert die Reform die berufliche Vorsorge und 
erreicht die gesetzten Ziele. 

DIE FÜNF WICHTIGSTEN PUNKTE 
DER BVG-REFORM

>  Mit der BVG-Reform wird der Mindestum- 
 wandlungssatz in der obligatorischen 
 beruflichen Vorsorge in einem Schritt von  
 6,8 auf 6,0 Prozent gesenkt. Die ARTUS  
 Unicon begrüsst diesen Schritt als zwingende  
 Massnahme zur finanziellen Stabilisierung  
 der beruflichen Vorsorge.

>  Die Eintrittsschwelle, das heisst der 
 Mindestjahreslohn, ab dem die berufliche  
 Vorsorge obligatorisch ist, wird mit der 
 BVG-Reform von 2023 CHF 22’050 auf 
 CHF 19’845 gesenkt. 

>  Der Koordinationsabzug wird mit der BVG- 
 Reform gesenkt und soll neu 20 Prozent des  
 AHV-Lohnes betragen. Diese Massnahme ist  
 wichtig, um das Leistungsniveau für tiefe und  
 mittlere Einkommen (und damit insbeson- 
 dere für Teilzeitbeschäftigte) zu verbessern.

>  Die BVG-Reform sieht eine Vereinfachung  
 und Abflachung der Altersgutschriften vor.  
 Neu soll für Versicherte im Alter von 25 bis  
 44 Jahren eine Altersgutschrift von 9 Prozent 
  und im Alter von 45 bis 65 Jahren von 
 14 Prozent des BVG-pflichtigen Lohnes  
 gelten. Diese Massnahme ist zwar ein Schritt  
 in die richtige Richtung, der Sparprozess 
 sollte unserer Meinung aber bereits mit 
 20 Jahren beginnen.
>  Arbeitnehmende, die in den ersten Jahren  
 nach Inkrafttreten der Reform pensioniert  
 werden (die sogenannte Übergangsgenera- 
 tion), erhalten je nach Jahrgang und Vor- 
 sorgeguthaben einen Rentenzuschlag. Je  
 nach Höhe des Altersguthabens erhalten  
 Neu-Rentner bis zu CHF 2‘400 Renten-
 zuschlag pro Jahr.

Sprechen Sie uns gerne an, 
wenn Sie Fragen haben oder 

eine Beratung zu Ihrer beruflichen 
Vorsorge wünschen.

 IM FOKUS

/  ALLES NEU IN DER 
 ALTERSVORSORGE? /

  / FRANCO MURONI  /  
Leiter BVG
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In einer Zeit, in der Qualität und Transparenz 
mehr denn je im Fokus stehen, freuen wir uns, 
bekannt zu geben, dass die ARTUS Unicon AG 
erfolgreich die SQS-Zertifizierung durchlau-
fen hat. SQS (Schweizerische Vereinigung für 
Qualitäts- und Management-Systeme) ist eine 
renommierte Organisation, die sich auf die Zer-
tifizierung von Qualitätsmanagementsystemen 
spezialisiert hat und steht für eine hochwertige 
Zertifizierung von Managementsystemen, 

Qualitätslabeln und Prozessstandards. Das 
SQS-Zertifikat umfasst folgende Geltungs-
bereiche, ist international gültig und durch die 
IQNET-Mitgliedschaft weltweit anerkannt:

>  Die Ermittlung und Analyse von 
 Versicherungsrisiken sind von entschei- 
 dender Bedeutung, um angemessene 
 Versicherungslösungen zu finden und 
 Risiken zu minimieren. Bei ARTUS Unicon

 haben wir ein herausragendes Fachwissen  
 entwickelt und bieten unseren Kunden eine  
 umfassende Analyse und Bewertung ihrer  
 individuellen Risiken. 

>  Ausarbeitung und Einkauf massge-
 schneiderten Versicherungslösungen:
 Wir arbeiten eng mit unseren Kunden  
 zusammen, um massgeschneiderte  
 Versicherungslösungen zu entwickeln, 

UNSER ENGAGEMENT FÜR QUALITÄT 
UND HÖCHSTE KUNDENZUFRIEDENHEIT

/ ERFOLGREICHE 
SQS-ZERTIFIZIERUNG /
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 die ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht
  werden. Die Zertifizierung bestätigt unsere 
 Fähigkeit, kundenspezifische Lösungen zu 
 entwerfen und die optimalen Versicherungs-
 angebote zu beschaffen.

>  Die Verwaltung von Versicherungs-
 portfolios erfordert Sorgfalt und Präzision, 
 um sicherzustellen, dass unsere Kunden 
 stets optimal abgesichert sind. Wir bieten 
 eine professionelle Verwaltung von Ver-
 sicherungsportfolios und begleiten unsere 
 Kunden im Schadenfall. 

>  Beratung in Risiko- und Versicherungs-
 fragen ist ein Schlüsselbereich, in dem wir 
 unsere Kunden unterstützen. Die Zerti-
 fizierung zeigt, dass wir über das erforder-
 liche Fachwissen und die Erfahrung 
 verfügen, um Kunden bei der Identifizierung
 und Bewältigung von Risiken zu helfen und
 ihnen bei der Auswahl der besten Versiche-
 rungsoptionen zur Seite zu stehen.

WARUM DIE SQS-ZERTIFIZIERUNG FÜR 
ARTUS UNICON ENTSCHEIDEND IST
Diese Auszeichnung unterstreicht unseren 
Willen und unsere Verpflichtung, unseren 
Kundinnen und Kunden erstklassige Dienst-
leistungen anzubieten und gleichzeitig höchste 
Qualitätsstandards in unseren internen Abläu-
fen und Prozessen einzuhalten. Das gesamte 
Team hat gemeinsam intensiv daran gearbeitet 
zu zeigen, dass wir alle Anforderungen erfüllen. 
Gleichzeitig haben wir tatkräftig Schulungen 
durchgeführt und einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess eingeführt, um den höchs-
ten Qualitätsstandards gerecht zu werden.  Der 
Weg zur SQS-Zertifizierung war anspruchsvoll, 
hat sich aber definitiv gelohnt. 

VORTEILE DER SQS-ZERTIFIZIERUNG
Mit der SQS-Zertifizierung wollen wir das 
Vertrauen und die Glaubwürdigkeit von Kun-
den, Mitarbeitenden, Behörden und anderen 
Stakeholdern stärken. Gleichzeitig möchten 
wir Engagement für verantwortungsbewusste 

Geschäftspraktiken zeigen. Diese Zertifizierung 
und die Erfüllung der normativen Grundlagen 
ist der Beweis für hervorragendes Qualitäts-
management und das Ergebnis kontinuierlicher 
Weiterentwicklung in diesem wichtigen Bereich. 

Aus diesem Grund freut 
es uns umso mehr, dass wir
 nun die SQS-Zertifizierung 

nachweisen können. 

  / TAMARA DILLMANN /  
Mitglied des Kaders
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Die Schweiz hat sich entschieden, ihr Daten-
schutzgesetz zu revidieren, um den Schutz der 
persönlichen Daten ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger zu verbessern und die Anforderungen des 
europäischen Rechts zu erfüllen. Das neue Ge-
setz ist bereits am 1. September 2023 in Kraft 
getreten und bringt einige wichtige Änderungen 
für die Privaten und die Unternehmen mit sich. 
Unternehmen haben nun ein Jahr Zeit, um sich 

TOP-THEMA
DATENSCHUTZ

/
ARTUS

  / IM FOKUS /  

DAS NEUE 
DATENSCHUTZGESETZ 
IN DER SCHWEIZ

auf die neuen Regelungen vorzubereiten und 
ihre Prozesse und technischen Gegebenheiten 
anzupassen. 

Als Broker und Risikoberater sind wir auch beim 
Thema Datenschutz für unsere Kunden da 
und beraten gerne umfassend zum Schutz 
gegen die finanziellen Auswirkungen von 
Datenschutzverletzungen, Cyber-Risiken und 
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Haftungsansprüchen. Im Folgenden haben wir 
die wichtigsten Punkte skizziert, die Unterneh-
men künftig berücksichtigen müssen:

>  Das neue Gesetz gilt nur für die Daten 
 natürlicher Personen, nicht mehr für die von
 juristischen Personen.

>  Genetische und biometrische Daten werden 
 als besonders schützenswert eingestuft  
 und dürfen nur unter bestimmten Bedingun-
 gen bearbeitet werden.

>  Die Grundsätze “Privacy by Design” und  
 “Privacy by Default” werden eingeführt,  
 um sicherzustellen, dass die Produkte und  
 Dienstleistungen, die personenbezogene  
 Daten sammeln, von Anfang an den Daten-
 schutz berücksichtigen und standardmässig
 die höchste Sicherheitsstufe bieten.

>  Die Verantwortlichen für die Daten-
 bearbeitung müssen eine Folgenabschät-
 zung durchführen, wenn ein hohes Risiko 
 für die Persönlichkeit oder die Grundrechte 
 der betroffenen Personen besteht. Sie 
 müssen auch ein Verzeichnis der Daten-
 bearbeitungstätigkeiten führen und bei 
 Bedarf dem Eidgenössischen Datenschutz-
 und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB)  
 melden.

>  Die Rechte der betroffenen Personen 
 werden gestärkt, insbesondere das Recht
 auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
 Einschränkung und Widerspruch. Sie haben 
 auch das Recht auf Datenübertragbarkeit, 
 d. h. sie können ihre Daten in einem 
 gängigen Format erhalten oder an einen 
 anderen Verantwortlichen übermitteln  
 lassen.

>  Die Verantwortlichen müssen die betroffenen 
 Personen transparent über die Datenbe-
 arbeitung informieren und ihre Einwilligung 
 einholen, wenn dies erforderlich ist. Die 
 Einwilligung muss freiwillig, ausdrücklich, 
 informiert und widerrufbar sein.

>  Die Verantwortlichen müssen angemessene 
 technische und organisatorische Mass-
 nahmen ergreifen, um die Datensicherheit 
 zu gewährleisten und Datenpannen zu 
 vermeiden. Wenn eine Datenpanne ein 
 hohes Risiko für die betroffenen Personen 
 darstellt, müssen sie diese dem EDÖB und 
 den betroffenen Personen melden.

>  Die Verantwortlichen müssen bei der 
 Übermittlung von Personendaten ins 
 Ausland sicherstellen, dass das Daten-
 schutzniveau des Empfängerlandes ange-
 messen ist oder dass geeignete Garantien
 bestehen. Andernfalls müssen sie die 
 Einwilligung der betroffenen Personen 
 einholen oder sich auf eine gesetzliche 
 Ausnahme berufen.

>  Der EDÖB erhält mehr Kompetenzen und 
 kann bei Verstössen gegen das Gesetz 
 Sanktionen verhängen. Die Höhe der Bussen
 kann bis zu 250’000 Franken betragen.

Das neue Datenschutzgesetz soll den Schutz 
der Privatsphäre in einer digitalisierten Welt 
gewährleisten und gleichzeitig den freien 
Datenverkehr mit der Europäischen Union 
sichern. Dies ist für den Wirtschaftsstandort 
und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz 
von grosser Bedeutung. 

Bei Fragen sind wir 
gerne für Sie da!

  / TOBIAS JÖHR  /  
Mitglied der Geschäftsleitung



ARTUS NEWS DEZEMBER 2023SEITE 9

KV-LEHREN AM PULS DER ZEIT 
Um sicherzustellen, dass die Ausbildungen den 
laufend veränderten Bedürfnissen genügen, 
werden in der Schweiz alle fünf Jahre sämtliche 
Berufe überprüft. Damit stehen auch unsere 
Ausbildungsberufe, die wir bei der ARTUS 
Unicon AG anbieten, immer wieder auf dem 
Prüfstand.

Im Zentrum der Überprüfung stehen die fort-
schreitende Digitalisierung und die sich laufend 

  / KV-REFORM «KAUFLEUTE 2023» /   

DIE AUSBILDUNG 
BEI DER 
ARTUS UNICON AG

wandelnde Arbeitswelt. Neu werden die Lern-
ziele nicht mehr über Fächer wie Deutsch, Wirt-
schaft und Gesellschaft, sondern anhand von 
fächerübergreifenden Handlungskompetenz-
bereichen definiert und geprüft. Angehende 
Kaufleute EFZ entwickeln nun ihre Fähigkeiten 
beispielsweise zum «Interagieren in einem 
vernetzten Arbeitsumfeld» oder «Einsetzen 
von Technologien der digitalen Arbeitswelt» etc. 
Ausserdem wird bei der Grundbildung 
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  / DANIEL PFLUGER  /  
Leiter Innendienst / IT

nicht mehr zwischen der Basisvariante 
(B-Profil) und erweiterten Variante (E-Pro-
fil) unterschieden. Neu passen die Lernenden 
ihre Ausbildung über Wahlpflichtbereiche und 
Vertiefungsmöglichkeiten individuell an ihre 
Stärken und Interessen an. Über die gesamte 
Lehrzeit wird so ein eigenes Portfolio aufge-
baut. Auch wurde Wert auf die Durchlässigkeit 
zur Ausbildung Kauffrau/-mann EBA (ehe-
mals Büroassistent/in) gelegt. Es ist somit 
weiterhin gewährleistet, dass Absolvierende 
der kaufmännischen Grundbildung EBA in das 
zweite Lehrjahr der EFZ-Lehre einsteigen und 
insgesamt innerhalb von vier Jahren zu einem 
EFZ-Abschluss gelangen können. KURZ GESAGT: 

Die Reform der kaufmännischen Grundbildung 
stellt sicher, dass junge Erwachsene weiterhin 
gut ausgebildet werden, auf dem Arbeits-
markt begehrt bleiben und aus einer Vielzahl 
an Karrieremöglichkeiten auswählen können. 
Uns freut das besonders, weil wir als Aus-
bildungsbetrieb unseren Auszubildenden eine 
gute Perspektive bieten können. 

„WIR SIND FIT FÜR DIE ZUKUNFT UND HABEN IN 

DIESEM JAHR MIT ANNA DREIER UND ATUSHAN 

THAVARATNAM GLEICH ZWEI NEUE AUSZUBILDENDE 

IN UNSEREN REIHEN. WÄHREND DER DREI-JÄHRIGEN 

AUSBILDUNG ERFAHREN SIE ALLES ÜBER RISIKO- 

SOWIE VERSICHERUNGSMANAGEMENT UND 

WERDEN VON ANFANG AN AKTIV IN DEN ARBEITS-

ABLAUF EINGEBUNDEN. BEI DER ARTUS UNICON AG 

LERNT MAN NICHT NUR DIE VERSCHIEDENEN 

BRANCHEN KENNEN, SONDERN ERHÄLT AUCH 

EINBLICK IN DIE PRODUKTVIELFALT AUF DEM VER-

SICHERUNGSMARKT. DAS MACHT DIE AUSBILDUNG 

BEI UNS SPANNEND UND ABWECHSLUNGSREICH.“ 

/ STIFTUNG SUCHT & 
STIFTUNG HIPPOTHERAPIE-ZENTRUM / 

SPENDE
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Wir haben uns auch in diesem Jahr entschieden, 
anstelle von Kundengeschenken den dafür 
vorgesehenen Betrag zu spenden. Blicken wir 
zurück auf 2023, ist deutlich zu sehen, dass es 
nicht alle leicht hatten und auch 2023 Höhen 
und Tiefen bereithielt. Gerade diese Zeiten 
haben uns gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt 
und Solidarität sind.

In unserem Umfeld gibt es Menschen, die 
einen schweren Stand im Leben haben und 
täglich mit verschiedenen Herausforderungen 
zu kämpfen haben. Organisationen, die sich 
um solche Menschen kümmern, möchten wir 
unterstützen.

In diesem Jahr werden wir den beiden fol-
genden Institutionen eine Spende zukommen 
lassen :

Die Stiftung Sucht mit Sitz in Basel unterstützt 
obdachlose, armutsbetroffene sowie sucht-
erkrankte Menschen. Seit 50 Jahren ermöglicht 

die Stiftung diesen Menschen Menschenwürde 
und gesellschaftliche Integration. Das Angebot 
reicht von Tagesaufenthalten für obdachlose 
Personen mit Hygiene- und Essensangeboten 
über die Beschäftigung in einer eigener Werk-
statt bis hin zu stationärer, suchttherapeu-
tischer Behandlung und ambulanter Wohn-
begleitung im eigenen Zuhause. Rund 150 
Personen lassen sich in den vier Betrieben be-
treuen. Damit die Stiftung diesen gesellschaft-
lichen Auftrag wahrnehmen kann, ist sie auch 
auf Spendengelder von Stiftungen und Privaten 
angewiesen. www.stiftungsucht.ch

Die Stiftung Hippotherapie Zentrum bietet 
verschiedene, individuell abgestimmte pferde-
gestützte Therapieformen für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene mit psychischen und 
physischen Beeinträchtigungen, mit Krank-
heiten und in schwierigen Lebenssituationen 
an. Damit trägt das Zentrum zur Steigerung der 
Lebensqualität und zur Heilung der Betroffenen 
bei. www.hippotherapie-zentrum.ch

Beide Institutionen erhalten in gleichen Teilen 
den für die Kundengeschenke vorgesehenen 
Betrag. Damit können wir für die Betroffenen 
zumindest einen kleinen Beitrag leisten.

Wir sind sicher, dass dieses Engagement auch 
im Sinne unserer Kunden ist. Deshalb gilt der 
Dank auch unseren Kundinnen und Kunden, 
erst durch sie ist es möglich, diese Institutionen 
zu unterstützen.

Die Geschäftsleitung 
der ARTUS UNICON AG 

/ STIFTUNG SUCHT & 
STIFTUNG HIPPOTHERAPIE-ZENTRUM / 

SPENDE

FROHE
FESTTAGE

/
ARTUS
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/ PERSONELLE VERÄNDERUNGEN /
ARTUS UNICON AG

Per 01.12.2023 traten Brigitte Wullschleger und Mike 
W. Sigg, nach verdankenswerter Verlängerung des 
Arbeitsvertrages über das ordentlichen Pensio-
nierungsdatum hinaus, ihren Ruhestand an. Wir 

wünschen Ihnen für die Zukunft nur das Beste und 
bedanken uns für den unermüdlichen Einsatz in den 
vergangenen 24 bzw. 10 Jahren.

Prüfungen bestanden! Mit Dafina Dina und Larissa 
Kirchhofer haben gleich zwei unserer Mitarbeiterinnen 
die Prüfung zur Versicherungsfachfrau mit eidgenössi-
schem Fachausweis (Dafina Dina) sowie Fachfrau für 
Personalvorsorge mit eidgenössischem Fachaus-

weis (Larissa Kirchhofer) bestanden. Wir gratulieren 
den beiden Absolventinnen recht herzlich zu dieser 
grossartigen Leistung und sind stolz, mit Dafina 
und Larissa engagierte Mitarbeiterinnen in unseren 
Reihen zu haben. 
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